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sonstige Ausstattung

Heizung: Konvektoren mit Thermostatventilen

Besondere Einrichtungen: einfacher Einbauschrank

Ausstattung
des Sondereigentums:

Grundrissgestaltung:

Belichtung / Besonnung:

einfach, noch zeitgemäß
Das Objekt erfüllt noch heutige Anforderungen an Wohnraum.

zweckmäßig

gut

3.2.2 Raumliste Wohnung Nr. 239 im 11. Obergeschoss

Lfd. Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bezeichnung

Flur mit Garderobe

Küche

Abstellraum

Wohnen

Diele

Bad 1

Schlafen

Loggia

Balkon

Zimmer

Bad 2

Bemerkungen

einfacher Einbauschrank

kein Fenster

kein Fenster

Zugang zum Balkon

kein Fenster

Zugang zur Loggia

Zugang zum Balkon

Anmerkung: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in dem
vorstehenden Gutachten nur diejenigen Schäden aufgeführt
sind, die zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung für den
Sachverständigen einsehbar waren. Evtl. durch
Einrichtungsgegenstände, Maschinen, gelagerte Materialien
oder Bepflanzungen verdeckte Schäden sind im Rahmen
dieses Sachverständigengutachtens nicht erfasst.
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4. Ermittlung des Verkehrswerts

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 69/10.000 Miteigentumsanteil an dem
gemeinschaftlichen Eigentum des mit zwei Mehrfamilienhäusern bebauten Grundstücks in
56235 Ransbach-Baumbach, Am Seeufer 8, verbunden mit dem Sondereigentum an der
Wohnung Nr. 239 im 11. Obergeschoss und einem Kellerraum zum Wertermittlungsstichtag
25.07.2025 ermittelt.

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts

Wohnungsgrundbuch

Ransbach

Gemarkung

Ransbach

Blatt
1900

Flur

37

Ifd. Nr.

1

Flurstück

69
Fläche

15.176m2

4.1 Verfahrenswahl mit Begründung

Zur Bewertung von Wohnungseigentum kann das Ertragswertverfahren herangezogen
werden.

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist für Wohnungseigentum (Wohnungen) immer
dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zutreffend durch Vergleich mit gleichartigen
vermieteten Räumen ermittelt werden können und der objektspezifisch angepasste
Liegenschaftszinssatz bestimmbar ist.

4.2 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der Bodenrichtwert beträgt 145,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwert-
grundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe

beitragsrechtlicher Zustand

Grundstücksfläche (f)

baureifes Land

frei

15.000m2

Beschreibung des Gesamtgrundstücks

Wertermittlungsstichtag

Entwicklungsstufe

Grundstücksfläche (f)

25.07.2025

baureifes Land
15.176m2
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4.2.1 Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 25.07.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des
Gesamtgrundstücks angepasst.

l. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts

beitragsfreier Bodenrichtwert
(Ausgangswert für weitere Anpassung)

frei

145,00 €/m2

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts

Stichtag

Richtwertgrundstück

01.01.2024

Bewertungsgrundstück

25.07.2025

Anpassungsfaktor

x 1,00

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden
Grundstücksmerkmalen

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag

Fläche (m2)

Entwicklungsstufe

15.000

baureifes Land

15.176

baureifes Land

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier
Bodenrichtwert

145,00 €/m2

x 1,000

x 1,000

145,00 €/m2

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert

Fläche

beitragsfreier Bodenwert

145,00 €/m2

x 15.176m2

= 2.200.520,00 €
rd. 2.200.000.00 €

4.2.2 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME =
69/10.000) des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil
entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am
Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für die Ertrags- und
Sachwertermittlung angehalten werden.

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts

Gesamtbodenwert

Miteigentumsanteil (ME)

anteiliger Bodenwert

2.200.000,00 €

69/10.000

15.180,00 €
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4.3 Ertragswertermittlung

Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV 21
beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als
Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist
jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der
Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des
Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer
verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des
dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch
Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die
Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen
baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt.
Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist
die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich
begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im
Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie
er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts
mit dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der
Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz
„(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens".

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h.
Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen
unter Verwendung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der
Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem
Ertragswert der baulichen Anlagen" zusammen.

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der
Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des
Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu
berücksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.
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4.3.1 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung
marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist
von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks
(insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die
tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen,
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche
Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte
erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung
marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der
Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die
Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfatlwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu
verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen
Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung,
Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von
uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die
Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h.
nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag
bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner
Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht.
Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die
Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem
vorläufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer
anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der
Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem
Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach
den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2
ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten
Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher,
dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert
entspricht.
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Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im
Ertragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem
Grundstücksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§4 i.V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann.
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher
Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag'
zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des
Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt
unterstellt werden.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des
Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine
wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende
Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den
marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) / Haftungsausschluss

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - Z.B. durch
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische
Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen
Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i.d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird,

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines
Bauschadens-Sachverständigen notwendig).

Soweit nichts anderes angegeben ist, wurde die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Anlagen
sowie der technischen Ausstattung (z. B. Heizung, Elektro- und Wasserinstallation) nicht
überprüft, die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit wird unterstellt.

Schäden oder Mängel an verdeckt liegenden oder in Folge von Besichtigungsstörungen nicht
einsehbaren Bauteilen (z. B. durch lagerndes Material verstellt), die vom Gutachter oder
Mitarbeitern des Gutachters nicht in Augenschein genommen werden konnten, bleiben in
diesem Gutachten unberücksichtigt.
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